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1. 
Entlastungspaket des Bundes wegen 
der hohen Energiepreise 
 
Der Krieg in der Ukraine hat die ange-
spannte Lage auf den Energiemärkten 
drastisch verschärft und die Kosten für 
Strom, Lebensmittel, Heizung sowie Mobi-
lität in die Höhe getrieben. 
 
Im Koalitionsausschuss vom 23.3.2022 
brachte die Bundesregierung in Ergänzung 
des Paketes vom 23.2.2022 u. a. ein Maß-
nahmenpaket auf den Weg, das diverse zu-
nächst langfristig wirkende Möglichkeiten 
den Verbrauch zu senken und Energieeffi-
zienz zu steigern, umfasst. Dazu gehören 
insbesondere Förderungen im Wohnungs-
bereich bei Neubauten (Effizienzstandard 

55) und Heizungsumstellungen im Altbau-
bereich (Gaskesselaustauschprogramm). 
 
Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerb-
stätigen (Steuerklassen 1–5) soll einmalig 
eine Energiepreispauschale in Höhe von 
300 € als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt 
werden. Der Zuschlag soll unabhängig von 
den geltenden steuerlichen Regelungen 
(Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, steu-
erfreie Arbeitgebererstattungen, Job-Ti-
cket) zusätzlich gewährt werden. Die Aus-
zahlung soll über die Lohnabrechnung des 
Arbeitgebers erfolgen und unterliegt der 
Einkommensteuer. Selbstständige erhalten 
nach den Planungen einen Vorschuss über 
eine einmalige Senkung ihrer Einkom-
mensteuer-Vorauszahlung. 
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Für jedes Kind soll – ergänzend zum Kin-
dergeld – ein Einmalbonus in Höhe von 
100 € als sog. Familienzuschuss ausge-
zahlt werden. Der Bonus wird auf den Kin-
derfreibetrag angerechnet. Des Weiteren 
soll die bereits beschlossene Einmalzah-
lung von 100 € für Empfänger von Trans-
ferleistungen um 100 € pro Person erhöht 
werden.  
 
Die derzeitigen Planungen sehen weiterhin 
vor, befristet für 3 Monate die Energie-
steuer auf Kraftstoffe auf das europäische 
Mindestmaß abzusenken und im öffentli-
chen Personennahverkehr soll für 90 
Tage ein Ticket für 9 € / Monat eingeführt 
werden. 
 
Anmerkung: Nach den Planungen werden 
Rentner und Minijobber nicht entlastet. In-
wieweit sie noch in das Programm aufge-
nommen werden, stand bei Drucklegung 
des Informationsschreibens noch nicht fest. 
Sobald uns hier genauere Informationen zu 
den gesetzlichen Entscheidungen vorlie-
gen, informieren wir Sie im Detail. 
 
 

2. Verkauf eines betrieblichen Pkw 
mit privater Nutzung 
 
Mit der Anschaffung eines Gegenstandes 
hat der Unternehmer immer zu entschei-
den, wie dieser Gegenstand genutzt und 
welcher Vermögenssphäre er zugeordnet 
werden soll. Liegt eine ausschließlich be-
triebliche oder ausschließlich private Nut-
zung vor, ist die Zuordnung zum Betriebs- 
bzw. Privatvermögen eindeutig. Liegt aber 
eine gemischte Nutzung vor, ist auf die je-
weiligen Nutzungsanteile abzustellen.  
 
Wird das Wirtschaftsgut über 50 % betrieb-
lich genutzt, liegt notwendiges Betriebsver-
mögen vor. Bei einer Nutzung von unter 10 
% für betriebliche Zwecke, handelt es sich 
um notwendiges Privatvermögen. Befindet 
sich die betriebliche Nutzung dagegen zwi-
schen 10 % - 50 %, liegt gewillkürtes Be-
triebsvermögen vor und der Unternehmer 
hat ein Zuordnungswahlrecht. Umsatzsteu-
erlich gelten hierfür andere Regelungen. 
 

Bei einem späteren Verkauf dieses Wirt-
schaftsguts gibt es bei einer Zuordnung 
zum Privatvermögen keine Besteuerung, 
da die private Vermögenssphäre unabhän-
gig von dem Unternehmen ist. Sollte aller-
dings Betriebsvermögen vorliegen, sind die 
aufgedeckten stillen Reserven zwingend zu 
versteuern. 
 
Bei Pkw, welche dem gewillkürten Be-
triebsvermögen zugeordnet sind, also be-
trieblich und privat genutzt werden, findet 
im Falle einer Veräußerung eine volle Be-
steuerung der stillen Reserven statt. Das 
entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit 
Urteil vom 16.6.2020. Auch wenn man zu-
nächst davon ausgehen könnte, dass die 
geltend gemachte Abschreibung (AfA) den 
privaten Nutzungsanteil des Kfz „neutrali-
siert”, ist dies kein Grund für eine lediglich 
anteilige Berücksichtigung des Veräuße-
rungserlöses oder für eine gewinnmin-
dernde Korrektur der AfA, welche auf die 
Privatfahrten entfällt. 
 
Bitte beachten Sie! Gegen dieses Urteil 
wurde nun eine Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2 
BvR 6121/20) eingereicht. Bis zu dessen 
Entscheidung sollten vergleichbare Fälle 
offengehalten werden.  
 
 

3. Bundesfinanzministerium äußert 
sich zur Nutzungsdauer für 
Computerhard- und Software 

 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, 
die der Abschreibung zugrunde zu legen 
ist, wurde für Computerhard- und Software 
seit rund 20 Jahren nicht mehr geprüft und 
bedarf deshalb einer Anpassung an die ge-
änderten tatsächlichen Verhältnisse. 
 
In seinem neuen Schreiben vom 22.2.2022 
stellt das Bundesfinanzministerium (BMF) 
ergänzend zu seinem Schreiben v. 
26.2.2021 Folgendes klar: Computerhard- 
und Software unterliegt auch weiterhin der 
Regelabschreibung. Die Möglichkeit, eine 
kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer zugrunde zu legen, stellt aber keine 
besondere Form der Abschreibung oder -



 

 

methode und keine Sofortabschreibung 
dar. 
 
Auch bei einer grundsätzlich anzunehmen-
den Nutzungsdauer von 1 Jahr gilt, dass  
· die Abschreibung im Zeitpunkt der An-

schaffung oder Herstellung, mithin bei 
Fertigstellung beginnt 

· die Wirtschaftsgüter in ein zu führendes 
Bestandsverzeichnis aufzunehmen sind 

· der Steuerpflichtige von dieser An-
nahme auch abweichen kann und 

· die Anwendung anderer Abschreibungs-
methoden grundsätzlich möglich ist. 

 
Die Finanzverwaltung will es nicht bean-
standen, wenn abweichend von den Vorga-
ben des Einkommensteuergesetzes die 
Abschreibung im Jahr der Anschaffung o-
der Herstellung in voller Höhe vorgenom-
men wird. 
 
Begriffsbestimmung: Der Begriff „Com-
puterhardware“ umfasst Desktop-Compu-
ter, Notebook-Computer, Tablets, Desktop-
Thin-Clients, Workstations, Dockingsta-
tions, externe Speicher- und Datenverar-
beitungsgeräte (Small-Scale-Server), ex-
terne Netzteile sowie Peripheriegeräte. 
Das BMF-Schreiben, das Sie auch im Netz 
unter www.bundesfinanzministerium.de 
und dort unter Service -> Publikationen -> 
BMF-Schreiben finden, enthält auch eine 
genaue Definition der Wirtschaftsgüter, de-
ren Aufzählung den Rahmen dieses Infor-
mationsschreibens sprengen würde. 
 
Die Abschreibungsregelungen finden 
erstmals Anwendung in Gewinnermitt-
lungen für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2020 enden. In Gewinnermitt-
lungen nach dem 31.12.2020 können diese 
Grundsätze auch auf entsprechende Wirt-
schaftsgüter angewandt werden, die in 
früheren Wirtschaftsjahren angeschafft o-
der hergestellt wurden und bei denen eine 
andere als die einjährige Nutzungsdauer 
zugrunde gelegt wurde.  
 
Die Regelung findet auch für Überschuss-
einkünfte Anwendung. Für Wirtschaftsgüter 
des Privatvermögens, die zur Einkünfteer-

zielung verwendet werden, gilt die Rege-
lung ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
entsprechend. 
 
 

4.  Erstattung von Parkgebühren an 
Arbeitnehmer kann zu Arbeitslohn füh-
ren 
 
Die Erstattung von Parkgebühren bei Fahr-
ten Wohnung - Arbeitsstätte führt zu steuer- 
und sozialversicherungspflichtigem Ar-
beitslohn der Mitarbeiter. Eine pauschale 
Versteuerung mit 15 % ist nicht möglich, 
weil mit der gesetzlichen Entfernungspau-
schale auch Parkgebühren abgegolten 
sind. 
 
Nach Auffassung des Niedersächsischen 
Finanzgerichts (FG) in seiner Entscheidung 
vom 16.3.2022 erfolgt die Übernahme von 
Parkgebühren nicht im überwiegend eigen-
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers, 
sondern immer auch im Interesse der Ar-
beitnehmer, die diese Kosten zu tragen 
hätten, auch wenn die Erstattung von Park-
kosten bei fehlenden kostenlosen Park-
möglichkeiten ein pünktliches Erscheinen 
der Beschäftigten am Arbeitsplatz und da-
mit einen reibungslosen Betriebsablauf be-
günstigen. 
 
Die Finanzbehörde kann nach Auffassung 
des FG in einem solchen Fall, in dem jähr-
lich mehrere hundert Beschäftigte des Ar-
beitgebers betroffen sind, die zudem steu-
erlich bei unterschiedlichen Wohnsitzfi-
nanzämtern geführt werden, anstelle der 
Arbeitnehmer allein den Arbeitgeber steu-
erlich in Anspruch nehmen. 
 
 

5. Sonderausgabenabzug für Kinder-
betreuungskosten - hier: An-
rechnung steuerfreier Zuschüsse 

 
Neben den Kosten, die dem Steuerpflichti-
gen im Zusammenhang mit erzielten Ein-
künften entstanden sind, können auch Auf-
wendungen steuerlich berücksichtigt wer-
den, die zwar grundsätzlich der privaten 
Vermögenssphäre zuzuordnen sind, aber 



 

 

bei der individuellen Steuerbelastung be-
rücksichtigt werden sollen. Dazu gehören 
unter anderem Kinderbetreuungskosten.  
 
Als Sonderausgaben können 2/3 der Kin-
derbetreuungskosten von höchstens 6.000 
€, also 4.000 € im Jahr pro Kind steuerlich 
geltend gemacht werden. Hat der Arbeitge-
ber entsprechende Zuschüsse geleistet, 
sind diese aber auch steuerlich anzugeben.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigte 
sich in seiner Entscheidung vom 1.9.2021 
mit dem Thema. Dazu kam es, als zusam-
menveranlagte Ehegatten in ihrer Einkom-
mensteuererklärung die Kindergartenbei-
träge für das gemeinsame Kind als Sonder-
ausgaben ansetzten. Von dem Arbeitgeber 
erhielten sie zudem einen steuerfreien Zu-
schuss für die Betreuung des Kindes. Das 
Finanzamt ließ den steuerlichen Ansatz der 
Kosten nicht zu. 
 
Seit dem Veranlagungszeitraum 2012 sind 
Kosten für die Unterbringung und Betreu-
ung von Kindern steuerlich ausschließlich 
als Sonderausgaben ansetzbar. Sollte es 
sich um vorschulische Betreuungskosten 
handeln und zahlt der Arbeitgeber Zu-
schüsse, dann sind die Aufwendungen 
zwingend um diesen Betrag zu kürzen. Das 
liegt daran, dass die Steuerpflichtigen auch 
nur die Kosten steuermindernd angeben 
dürfen, die sie tatsächlich selber getragen 
haben, sodass keine ungerechtfertigte Be-
reicherung vorliegt. 
 
 

6. TERMINSACHE: Frist durch das 
Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz 
beachten 

 
Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenzre-
gister- und Finanzinformationsgesetz in 
Kraft. Mitteilungspflichtig sind juristische 
Personen des Privatrechts (z. B. GmbH, 
AG, eingetragene und konzessionierte Ver-
eine, rechtsfähige Stiftungen) und eingetra-
gene Personengesellschaften (KG, OHG, 
PartG), sowie nicht rechtsfähige Stiftungen 
(soweit der Stiftungszweck aus der Sicht 
des Stiftenden eigennützig ist), ferner 

Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltun-
gen mit dem Satzungssitz in Deutschland.  
 
Alle diese Vereinigungen müssen ihre 
wirtschaftlich berechtigten Personen 
anmelden. Von der Meldepflicht ausge-
nommen sind nicht eingetragene Vereine, 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), 
Stille Gesellschaften sowie Erbengemein-
schaften. 
 
Das Transparenzregister wird geführt vom 
Bundesanzeiger Verlag und ist unter 
https://www.transparenzregister.de auf-
rufbar. Die Eintragungen in das Transpa-
renzregister sind dort elektronisch vorzu-
nehmen. Dafür sieht das Gesetz folgende 
Übergangsfristen vor: 
· bis zum 30.6.2022: für Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaften, Europäische Genossenschaft 
oder Partnerschaft 

· bis zum 31.12.2022: in allen anderen 
Fällen. 

· Vereine werden automatisch in das 
Transparenzregister eingetragen. 

· bereits am 31.3.2022 ausgelaufen: für 
Aktiengesellschaften, SE (Europäische 
Gesellschaft) oder Kommanditgesell-
schaft auf Aktien. 

 
Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die 
oben genannten Transparenzpflichten sind 
Ordnungswidrigkeiten und können mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden.  
 
 

7. Abweichende Gewinnverteilung 
bei einer GmbH 
 
Was die Gewinnausschüttung bei Kapital-
gesellschaften betrifft, können die Gesell-
schafter in den meisten Fällen jährlich freie 
Entscheidungen über die Verwendung der 
erwirtschafteten Gewinne treffen. Steuer-
lich führen offene Ausschüttungen grund-
sätzlich zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, inwiefern sich diese Tatsache aber än-
dert, wenn der Gewinn stattdessen in eine 
personenbezogene Rücklage geführt wird, 
hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu ent-
scheiden. 
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Gesellschafter mehrerer GmbHs stellten 
die Jahresabschlüsse fest und errechneten 
die einzelnen Gewinne. In diesem Zusam-
menhang beschlossen sie, dass eine Aus-
schüttung in Anlehnung an die gehaltenen 
Anteile vorgenommen werden sollte. Es 
bestand stattdessen jedoch auch die Mög-
lichkeit, sich den anteiligen Gewinn nicht 
ausschütten zu lassen und den personen-
bezogenen Rücklagen hinzuzubuchen. 
Das Finanzamt setzte in diesen Fällen, 
trotz fehlender Ausschüttung, Einkünfte 
aus Kapitalvermögen fest. 
 
Dies geschah jedoch zu Unrecht, wie der 
BFH entschied. Um personengebundene 
Ausschüttungen aus Rücklagen vorneh-
men zu können, wird erneut ein Gesell-
schafterbeschluss benötigt, sodass erst 
dann die Auszahlung vorgenommen und 
ein entsprechender Zufluss vorliegen 
könnte. Durch die Entscheidung gegen die 
Auszahlung und für die Rücklage kann es 
zu keinem Zufluss gekommen sein, wel-
cher für den Ansatz von Kapitaleinkünften 
notwendig wäre. Somit darf auch kein An-
satz im Einkommensteuerbescheid erfol-
gen. Ob es sich bei dem Sachverhalt um 

einen beherrschenden Gesellschafter han-
delt oder nicht, ist für die Beurteilung irrele-
vant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.5.2022 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 16.5.2022 

Sozialversicherungsbeiträge  
 27.5.2022  

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7;  
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1;  
Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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